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Fährtensuche

Hunde in der frühneuzeitlichen Stadt1

Aline Steinbrecher

Fährtensuche

1785 beklagt sich ein Zürcher Bürger, dass er im Zuge der Durchsetzung der

Zürcher Hundeverordnungen mit ansehen musste, wie der Wasenmeister – der
Abdecker – auf seinem eigenen Grund und Boden seinen Hund zu Tode geprügelt
habe. Der Wasenmeister rechtfertigte seinVerhalten damit,dass dieses «Hündlein
suspect oder gar wüthend» ausgesehen und zudem keine Hundemarke getragen

habe. Der Besitzer hält dem entgegen, dass sein Hund keineswegs gefährlich und

zudem sehr beliebt gewesen sei, denn «viele Personen haben Freud mit diesem

artigen Geschöpf gehabt» Dennoch sei er gezwungen gewesen mitzuverfolgen,
wie sein Hund unter «empfindlichen Schmertzen» zu Tode kam, bloss weil er

kein «Zeichen» keine Hundemarke, trug, wie der Zürcher Rat es vorschrieb. Die
vor dem Rat vorgebrachte Klage blieb nicht ohne Wirkung: Der Rat ermahnte
den Wasenmeister für sein Vorgehen.2

Anhand dieser kurz umrissenen Begebenheit werden zwei Aspekte der frühneuzeitlichen

Mensch-Tier-Beziehung deutlich, auf die der Artikel im Folgenden

eingehen wird. Erstens wurde imVerlauf der Frühen Neuzeit das Zusammenleben

von Mensch und Hund im Kontext obrigkeitlicher Disziplinierungsmassnahmen
zunehmend reglementiert. Zweitens führte das Zusammenleben von Menschen
und Hunden zu individuellen Beziehungen der Halter zu ihren Hunden.

Meiner Untersuchung liegt die Annahme zugrunde, dass Tiere aller Art dieses

Zusammenleben aktiv mitgestalteten. Der Aufsatz operiert demnach mit der
These, dass Hunde die frühneuzeitlichen städtischen Lebensräume prägten und

wichtigeAkteure inden frühneuzeitlichenLebenswelten waren: einerseits wurden
sie dem Menschen gleich von den sozialen Differenzierungs- und Disziplinie¬
rungsprozessen der entstehenden städtischen bürgerlichen Gesellschaft erfasst;
andererseits treten sie in den Quellen zur Disziplinierung der Hundehaltung
und in Selbstzeugnissen von Hundebesitzenden als aktiv handelnde Elemente
zutage, die soziale städtische Ordnungen kreuzten und störten und als solche
an der Entstehung von sozialen Ordnungsmustern beteiligt waren.
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Tiere – eine andere Geschichte?

Der theoretischeAusgangspunkt, Hunde als Akteure zu werten, basiert auf An¬

nahmen der Animal History, welche den Tieren eine grundsätzliche historische
Wirkungsmacht zuschreiben. In diesen seit den 1980er-Jahren vor allem im
angelsächsischen Sprachraum entwickelten Ansätzen wird Subjektivität nicht
als gegebener Ausgangspunkt, sondern als Folge sozialer Konstruktionen –

diskursiver wie nichtdiskursiver Praktiken – betrachtet. Infolgedessen kann

auch Tieren, zumindest solchen, die im engen Austausch mit dem Menschen
leben, ein Akteurstatus zugewiesen werden, der sich analog zum menschlichen

Subjektstatus denken lässt.3 Soziale Gebilde, wie zum Beispiel städtische

Gefüge, wären in einer solchen Lesart entsprechend als Ausformungen der

wechselseitigen Beziehungen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen
Akteuren aufzufassen.

Wie ich anhand einer Auswertung von Hundegesetzen der Reichsstadt Frank¬

furt am Main aufzeigen werde, erfordert die besondere Sprachlosigkeit der

Tiere allerdings eine Quellenlektüre gegen den Strich. Zum Einstieg werde ich
zunächst eine kleine allgemeine Geschichte der frühneuzeitlichen städtischen
Hundehaltung skizzieren und mich in einem zweiten Schritt dem konkreten
Fallbeispiel zuwenden. In Frankfurt am Main, das Mitte des 16. Jahrhunderts

etwa 12’000, zu Beginn des 17. Jahrhunderts bereits 20’000, und Ende des

17. Jahrhunderts an die 30’000 Einwohner zählte, wurden seit dem 16. Jahrhun¬

dert Gesetze und Mandate zur Hundehaltung erlassen. Mit dem Fokus auf die
Policeygesetze zur Hundehaltung soll nicht nur das städtische Zusammenleben

von Menschen und Hunden thematisiert werden, sondern insbesondere auch

ergründet werden, wie mit der Sprachlosigkeit tierischer Akteure auf metho¬

discher Ebene umzugehen ist. Ebenso stellt sich in diesem Zusammenhang

die Frage, ob sich anhand der hier ausgewählten Rechtsquellen die eingangs

formulierte These stützen lässt, dass Tiere nicht lediglich als Objekte der

Disziplinierung, sondern vielmehr als mitgestaltende Akteure von Ordnungs¬

prozessen auftraten. Anschliessend und ausblickend soll anhand überlieferter
Vermisstenanzeigen für Hunde eine weitere Fährte aufgenommen werden,
mit der sich vor allem die Beziehungsebene im Zusammenleben von Mensch
und Tier beleuchten lässt. Mit dieser letzten Wendung wird das Spektrum
der agency von Hunden noch einmal entscheidend erweitert: Verweisen die
normativen Quellen vornehmlich auf Hunde als Akteure im sozialen Gefüge,

treten die Hunde in den Vermisstenanzeigen verstärkt als Partner in affektiven
persönlichen Beziehungen in den Vordergrund.




























